
Wien, am 17.10.2006

An den Verein 

Initiative Ehe ohne Grenzen – binationale und 

bikulturelle Ehen und Lebensgemeinschaften 

z.Hd. Frau ****************** 

per E-Mail 

Mag. Kittinger, ORat          
Büro f. Vereins-, Versammlungs- u. Medienrechtsan-
gelegenheiten
 
Schottenring 7-9
A-1010 Wien
Tel.: +43-1 31 310 / 75304
Fax.: +43-1 31 310 / 75319
e-mail: *BPD W Vereinsbüro
bpd-w-vereinsbuero@polizei.gv.at
DVR   :0003506

Gz.: III-Vs-146 /VVM/2006

BESCHEID

Spruch

Die vom Verein „Initiative Ehe ohne Grenzen – binationale und bikulturelle Ehen und Le-

bensgemeinschaften“, vertreten durch Frau ******************, bei der Bundespolizeidirektion 

Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten am 04.10.2006 

per Fax eingebrachte, am 04.10.2006 an die MA 36 weitergeleitete und am 05.10.2006 per 

E-Mail neuerlich eingebrachte Anzeige der Abhaltung einer Versammlung zum Thema "72 

Stunden für die freye Liebe“,  Beginn Freitag, den 13.10.2006, 11.30 Uhr,  Ende Montag, 

16.10.2006, 13.00 Uhr (Beginn des Aufbaus am Freitag, 13.10.2006, voraussichtlich 08.30 

Uhr, Ende des Abbaus, Montag 16.10.2006, 17.00 Uhr) in 1010 Wien, Freyung 7, Zweck: 

Kundgabe von Protest gegen das Fremdenrecht, wird gemäß § 2 Abs. 1  Versammlungsge-

setz ( in der Folge VersG ) zurückgewiesen.                    

Die aufschiebende Wirkung einer allfälligen, gegen diesen Bescheid erhobenen Berufung 

wird gemäß § 64 Abs. 2 AVG 1991 ausgeschlossen.

Seite 1 von 7



Begründung

Vom Verein „Initiative Ehe ohne Grenzen – binationale und bikulturelle Ehen und Lebensge-

meinschaften“, vertreten durch Frau ******************, wurde am 04.10.2006 bei der Bundes-

polizeidirektion Wien folgende Anzeige einer Versammlung per Fax eingebracht. „Hiermit 

melden wir gemäß § 2 Versammlungsgesetz und § 86 Straßenverkehrsordnung die politi-

sche Versammlung „72 Stunden für die freye Liebe“ an. Beginn Aufbau: Freitag, den 13. Ok-

tober 2006, voraussichtlich 08.30 Uhr. Beginn Kundgebung: Freitag, den 13. Oktober 2006, 

11.30 Uhr.  Ende Kundgebung: Montag,  den 16. Oktober 2006, 13.00 Uhr.  Ende Abbau: 

Montag, den 16. Oktober 2006, 17.00 Uhr. Ort: Freyung 7, 1010 Wien. Zweck: Kundgabe 

von Protest gegen das Fremdenrecht. Erwartete TeilnehmerInnenzahl: max. 50 Personen. 

Kundgebungsleitung: ******************, ****************. An Hilfsmitteln werden eine Bühne, 3 

x 2 m, Container 3 x 3 m, Tischtennistisch, Tischfußballtisch, Sesseln, Tische, Schautafeln, 

Transparente, Infotische, ein Zelt, Baldachine, Polster, Lichter, Flugzettel, Megaphone, eine 

Musikanlage, ein zweispuriges Motorfahrzeug, Lärminstrumente sowie ähnliches mitgeführt. 

Es sind keine Behinderungen von PassantInnen sowie des Fließverkehrs zu erwarten.“ Un-

terfertigt wurde diese Anzeige von Frau ****************** für den Verein „Initiative Ehe ohne 

Grenzen“, Zollergasse 15, 1070 Wien. 

Diese Anzeige wurde von der Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-,  Versamm-

lungs- und Medienrechtsangelegenheiten, am 04.10.2006, da es sich offenkundig um keine 

Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzes handelte, zuständigkeitshalber an das 

Eventcenter der MA 36 weitergeleitet. Gleichzeitig wurde der Verein z.Hd. Frau *********** 

von der Weiterleitung per Fax in Kenntnis gesetzt. 

Am 05.10.2006 langte bei der Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versamm-

lungs- und Medienrechtsangelegenheiten, ein E-Mail von Frau ***********, als Vertreterin des 

Vereines, ein. In diesem wies sie nach Rücksprache mit ihrem Rechtsberater und einem Te-

lefonat mit der MA 36 darauf hin, dass die MA 36 ihre Unzuständigkeit gemäß § 1 Abs. 2 Z. 

1 Wr. Veranstaltungsgesetz festgestellt habe. Dieser Bestimmung zufolge fallen politische 

Kundgebungen gemäß Art. 10 B-VG in die Kompetenz des Bundes. Sie wies nochmals dar-

auf hin, dass es sich bei der Veranstaltung auf der Freyung um eine politische Kundgebung 

handle, welche durchaus in den Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Wien falle. 

Der  Verfassungsgerichtshof  (VfGH)  werte  eine  Zusammenkunft  mehrerer  Menschen  nur 

dann als Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzes, wenn sie in der Absicht ver-
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anstaltet wird, die Anwesenden zu einem gemeinsamen Wirken (Debatte, Diskussion, Mani-

festation usw.) zu bringen, sodass eine gewisse Assoziation der Zusammengekommenen 

entsteht. Beim angemeldeten Container handle es sich lediglich um eine Art „Punschhütte“, 

welche den Anwesenden während der Nachtstunden als Wind- und Kälteschutz dienen solle 

(zwischen 22h und 7h sei die Anwesenheit von max. 2 Personen geplant). 

Dazu wird Folgendes ausgeführt: 

Der  Verfassungsgerichtshof  (VfGH) wertet  eine Zusammenkunft  mehrerer  Menschen nur 

dann als Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzes, wenn sie in der Absicht ver-

anstaltet wird, die Anwesenden zu einem gemeinsamen Wirken (Debatte, Diskussion, Mani-

festation usw.) zu bringen, sodass eine gewisse Assoziation der Zusammengekommenen 

entsteht. Eine Versammlung ist - mit anderen Worten ausgedrückt - die kollektive Meinungs-

äußerung mit dem Ziel geistiger Auseinandersetzung.

Die Zusammenkunft  muss  vorübergehend (organisiert)  sein (Keplinger,  „Versammlungs-

recht“, Linde Verlag 2002, Seite 77). 

Ein wesentlicher Bestimmungsgrund des Versammlungsbegriffs ist u.a. „der  Augenblicks-
verband als planmäßige Ansammlung einer Mehrzahl von Menschen in einer nicht institu-
tionalisierten, frei zugänglichen ad-hoc-Gemeinschaft (Winkler, „Studien zum Verfassungs-

recht“, Springer-Verlag, Seite 199). Ein weiterer wesentlicher Bestimmungsgrund des Ver-

sammlungsbegriffs ist die bestimmte Zeit und die Dauer der Versammlung (Winkler, Seite 

200). Die Beurteilung, ob eine Zusammenkunft von Menschen eine „Versammlung“ ist, ist 

„an ihrem Zweck und an den Elementen der äußeren Erscheinungsformen (wozu die nähe-

ren Modalitäten, die Dauer und die Zahl der Teilnehmer der Veranstaltung gehören) zu ori-

entieren“ (Winkler, Seite 200 und die dort zitierte Rechtssprechung). 

Versammlungen sind als planmäßige Ansammlungen von Menschen nicht institutionalisierte 

und zeitlich vorübergehende Gemeinschaften. Man nennt sie daher auch Augenblicksver-

bände (Winkler, Seite 201). Versammlungen haben einen zeitlichen Anfang und sind von be-

grenzter Dauer. Weder das Gesetz oder die Regierungsvorlage noch der Ausschussbericht 

zum Versammlungsgesetz aus dem Jahr 1867 geben Hinweise auf die Begrenztheit  der 

Dauer von Versammlungen als Begriffsmerkmal. Im älteren Schrifttum wird die Versamm-
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lung als „korporativer Augenblicksverband“ bezeichnet.  Damit  wird die zeitliche Fixierung 

und die zeitliche Begrenztheit des Tuns zu einem Wesensmerkmal erhoben. 

Im Erk VfSlg 10608/1985 nahm der VfGH zum zeitlichen Kriterium des Versammlungsbegrif-

fes Stellung. Dabei hatte der Gerichtshof die Nebenfrage zu beantworten, ob die Aufstellung 

eines Informationsstandes für die Dauer von zwei Tagen jeweils von 8.00 bis 19.00 Uhr eine 

Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzes ist. Er verneinte dies, ohne jedoch eine 

Begründung dafür anzugeben: „Vor allem aber schloss die in Aussicht genommene Ver-
anstaltungsdauer (jeweils zwei Tage) die Deutung aus, es seien (…) Versammlungen 
angemeldet worden“.  In jüngeren Erkenntnissen zu ähnlichen Sachverhalten zitierte der 

VfGH die Begründung aus VfSlg Erk 10608/1985 wörtlich (Winkler, Seite 218f).

Im Erk VfSlg 11935/1988 hatte der VfGH eine als „Sitzstreik“ angezeigte Zusammenkunft zu 

beurteilen, die vom 11. bis 24.2.1988 ohne Unterbrechung angesetzt war und die im We-

sentlichen auch sehr lang andauerte. Der VfGH verneinte die Versammlungseigenschaft die-

ser Zusammenkunft mit der Begründung, dass allein schon die beabsichtigte Dauer dar-
auf  schließen lasse,  dass eine zeitlich begrenzte  Versammlung weder geplant  war 
noch stattfand (Winkler, Seite 220). 

Eine exakte zeitliche Höchstbegrenzung von Versammlungen ergibt sich aus den angeführ-

ten Hinweisen nicht. Wohl aber ergibt sich (in Abgrenzung zu den Vereinsversammlungen) 

aus dem vorübergehenden Charakter der Versammlung, dass Versammlungen  von vorn-
herein nur von begrenzter Dauer sind und daher auch nicht „institutionalisiert“ werden 
dürfen,  etwa  durch  Wahl  von  ständigen  Organen,  durch  tagelanges  Wohnverhalten, 
Campieren etc. 

Die  Versammlungsdauer  ist  im  Normalfall  durch  die  Erreichbarkeit  des  Zweckes,  durch 

menschliche Grundbedürfnisse der Teilnehmer, wie Essen und Schlafen, sowie durch real- 

soziale,  existenzielle  Lebensbedingungen  der  vom Versammlungsgeschehen  betroffenen 

Allgemeinheit  begrenzt.  Eine schematische,  isolierte Betrachtungsweise,  die  die  Kriterien 

von Zeit und Dauer nur nach Uhr und Kalender im Auge hat, führt daher in der Frage der 

zeitlichen Beschränkung von Versammlungen nicht zum Ziel. Vielmehr ist das zeitliche Mo-

ment im Hinblick auf andere Modalitäten der Versammlung, wie etwa den Ort, die Teilneh-

merzahl, den Zweck der Versammlung und die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse 

als Umweltbedingungen der Versammlung zu beurteilen. 
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Mag auch die Versammlungsdauer für die Erreichung des Versammlungszwecks nicht ent-

scheidend sein, so ist dennoch eine zeitliche Obergrenze zu beachten. Das gilt insbesonde-

re für Versammlungen, deren Zweck die Erörterung von Angelegenheiten der Allgemeinheit 

ist  (Diskussionsveranstaltungen  etc.).  Bei  Versammlungen  mit  einem  vorherrschenden 

Kundgebungszweck  (Demonstrationszweck)  ist  zu  differenzieren.  Im  Normalfall  sind 

menschliche Grundbedürfnisse, wie die Einnahme von Mahlzeiten oder das Schlafen und 

die existenziellen Lebensbedingungen der von der Versammlung betroffenen Allgemeinheit 

als Anhaltspunkte für die Höchstdauer von Versammlungen ausschlaggebend. Bei einzelnen 

Erscheinungsformen von Demonstrationen kann die Dauer von Stunden unter Umständen 

jedoch erheblich überschritten werden. Wie lange eine Kundgebung (Demonstration) dauern 

darf, ohne dass die Versammlungseigenschaft verloren geht, ist letztlich immer im Einzelfall 

und unter Berücksichtigung aller übrigen Modalitäten, insbesondere der Versammlungsart, 

der Versammlungsbedingungen und des Versammlungsortes zu prüfen. Im Zweifel darf die 

zeitliche Grenze gemäß dem Grundsatz „in dubio pro libertate“ nicht so eng gezogen wer-

den, dass dadurch der Versammlungszweck vereitelt würde. Überdies findet die Freiheit zur 

Versammlung ihre Grenze an den Freiheiten jedermanns, der vom Versammlungsgesche-

hen betroffen sein kann. Eine einheitliche Höchstdauer von Zusammenkünften in festen Uhr-

zeiten lässt sich jedoch wegen der vielfältigen Erscheinungsformen und Vorbedingungen 

von Versammlungen, insbesondere jener mit Demonstrationscharakter, nicht angeben. Eine 

typische Durchschnittsversammlung wird  in  der  Regel  auf  einige  Stunden begrenzt  sein 

(Winkler, Seite 220f). 

Wie bereits ausgeführt, hat der VfGH in mehreren Erkenntnissen in einer längeren Veran-

staltungsdauer(etwa zwei Tage oder mehr) ein Indiz gegen das Vorliegen einer Versamm-

lung gesehen. Eine Versammlung kann natürlich auch länger dauern. So hat auch der VfGH 

in mehreren Fällen Protestaktionen, die in einer länger währenden „Besetzung“ einer Bau-

stelle bestanden, als Versammlungen qualifiziert (Keplinger, Seite 77 sowie die dort zitierte 

Judikatur). 

Bei „Besetzungen“ (insbesondere von – geplanten oder schon vorhandenen - Baustellen) 

sieht der VfGH allerdings das Verbleiben von Versammlungsteilnehmern über die Nacht-

stunden in „Unterständen“ als „mit der unter Tags stattgefundenen Baustellenblockade, … 

die am nächsten Tag fortgesetzt werden sollte, in [einem] derart engem zeitlichen Zusam-

menhang, dass all  diese Aktivitäten als einheitliche Veranstaltung aufzufassen und sohin 

insgesamt als Versammlung zu werten“ seien (Keplinger, Seite 78 sowie die dort zitierte Ju-

dikatur). 
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Gemäß Hofer – Zeni („Die Versammlungsfreiheit in Österreich“, EuGRZ 1984, Seite 361) 

wird es (daher) bei der Beurteilung der Dauer auf den jeweiligen sachlichen Zusammenhang 

mit dem Zweck, der mit der Versammlung verfolgt wird, ankommen. 

Im gegenständlichen Fall handelt es sich um eine Versammlung mit einem vorherrschenden 

Kundgebungszweck (Demonstrationszweck). Im Sinne der obigen Ausführungen ist hierbei 

eine Differenzierung vorzunehmen. Menschliche Grundbedürfnisse, wie die Einnahme von 

Mahlzeiten oder das Schlafen und die existenziellen Lebensbedingungen der von der Ver-

sammlung betroffenen Allgemeinheit sind als Anhaltspunkte für die Höchstdauer der geplan-

ten Versammlung ausschlaggebend. Wie lange die Versammlung dauern darf, ohne dass 

die Versammlungseigenschaft verloren geht, ist im Einzelfall und unter Berücksichtigung al-

ler übrigen Modalitäten, insbesondere der Versammlungsart, der Versammlungsbedingun-

gen und des Versammlungsortes zu prüfen. Im Zweifel darf die zeitliche Grenze keinesfalls 

so eng gezogen werden, dass dadurch der Versammlungszweck vereitelt würde. Es kommt 

bei  der  Beurteilung  der  Dauer  auf  den  jeweiligen  sachlichen  Zusammenhang  mit  dem 

Zweck, der mit der Versammlung verfolgt wird, an. 

Der Zweck der Versammlung ist, wie aus der Versammlungsanzeige hervorgeht,  ein Protest 

gegen das Fremdenrecht. Die Aktion soll durchgehend 72 Stunden lang andauern ( Wenn 

auch jeweils zwischen 22 Uhr und 7 Uhr lediglich maximal 2 Personen in einer Art „Punsch-

hütte“ übernachten, so ist dies im Sinne der obigen Ausführungen und der Judikatur des 

VfGH in einem derart engem zeitlichen Zusammenhang zu den Aktivitäten untertags, dass 

all diese Aktivitäten als einheitliche Veranstaltung aufzufassen sind). Der Zweck, welcher mit 

der geplanten Aktion verfolgt  wird, kann nach Ansicht der Behörde aber auch in einigen 

Stunden verwirklicht werden, und es ist jedenfalls nicht unabdingbar, dass die Aktion 3 Tage 

ununterbrochen durchgehen soll, um deren geplanten Zweck zu verwirklichen! Im Gegen-

satz zu dem oben beschriebenen Erkenntnis des VfGH, in welchem eine länger währende 

„Besetzung“ einer Baustelle als Versammlung qualifiziert wurde, kann diese Qualifikation im 

gegenständlichen Fall eben nicht vorgenommen werden. Einer „Besetzung“ bzw. „Blockade“ 

eines Bauvorhabens ist immanent, dass diese auf längere Zeit (mehrere Tage oder sogar 

auf unbestimmte Zeit) ausgerichtet ist (denn um ein auf längere Zeit geplantes Bauvorhaben 

zu verhindern bedarf es einer dauernden Aktion, ansonsten das Bauvorhaben wieder aufge-

nommen werden kann). Es liegt aber nicht im Wesen eines Protests gegen das Fremden-

recht, dass dieser ununterbrochen 3 Tage lang dauert. Die in Rede stehende Aktion dürfte, 
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damit  ihr  die Versammlungseigenschaft  zuerkannt wird,  daher nur von begrenzter Dauer 

( und nicht mehrere Tage ununterbrochen ) sein. Sie darf im Sinne der obigen Ausführungen 

nicht „institutionalisiert“ werden dürfen, etwa durch tagelanges Wohnverhalten oder Campie-

ren. Da die Aktion aber gerade institutionalisiert werden soll, in dieser ein tagelanges Wohn-

verhalten ausgeübt werden soll und der sachliche Zusammenhang mit dem Zweck, der mit 

der Aktion verfolgt wird, jedenfalls nicht in einem tagelangen Protest seinen Ausdruck finden 

muss, handelt es sich nach Ansicht der Behörde bei der geplanten Aktion gerade nicht um 

eine Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzes, sondern um eine Veranstaltung. 

Weil die Bundespolizeidirektion Wien aber für die Behandlung von Veranstaltungen nicht zu-

ständig ist, wird deren Anzeige zurückgewiesen.

Einer allfälligen Berufung gegen diesen Bescheid war die aufschiebende Wirkung abzuer-

kennen, da ansonsten die Gefahr der Vereitelung des durch die Zurückweisung beabsichtig-

ten Zweckes besteht.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb von zwei Wochen nach erfolgter Zustellung bei der 

Bundespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangele-

genheiten  schriftlich,  telegraphisch,  im  Wege  automationsunterstützter  Datenübertragung 

oder in jeder anderen technisch möglichen Weise Berufung  eingebracht werden, die einen 

begründeten Berufungsantrag zu enthalten hat.

Im Falle der Erhebung einer Berufung wären Gebühren in der Höhe von 1x € 13,00, Beila-

gen mit € 3,60 pro Bogen, maximal mit € 21,80 zu entrichten. Die Gebühren werden nach 

Einbringung eines Rechtsmittels gesondert

vorgeschrieben.

 

                                        Der Vorstand:

                                        gez.: i.A. Mag. Kittinger, ORat 
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